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Adaptive Datenschutzkonzepte in der Praxis des 
Forschungsdatenzentrums der Rentenversicherung (FDZ-RV)

Tatjana Mika und Katharina Werhan, Berlin

Das Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung (FDZ-RV) hat die Aufgabe, Mikro
daten des statistischen Berichtswesens der Rentenversicherung für die wissenschaft-
liche Forschung zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht auf der rechtlichen Grundlage 
der Datenschutz-Grundverordnung mittels anonymer Daten für die Forschung. Im Regel-
fall werden sogenannte Off-Site Scientific Use Files an wissenschaftliche Forschungs-
einrichtungen versandt. Außerdem wird Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die 
Möglichkeit gegeben, in den Räumlichkeiten der Deutschen Rentenversicherung Bund 
an Gastwissenschafts-Arbeitsplätzen mit schwächer anonymisierten Daten zu arbeiten, 
wobei die Ergebnisse der Analysen einzeln vor der Herausgabe auf Anonymität geprüft 
werden. Zudem wird die universitäre Lehre mit einem speziellen Angebot in Form von 
Campus Use Files unterstützt. Der Beitrag erörtert die Konzepte der Anonymisierung für 
die unterschiedlichen Zielgruppen und Forschungszwecke.

1.	 Einleitung 

Mit der Einrichtung des Forschungsdaten-
zentrums der Rentenversicherung (FDZ-
RV) hat die gesetzliche Rentenversicherung 
im Jahr 2004 eine zentrale Empfehlung der 
Kommission zur Verbesserung der informa-
tionellen Infrastruktur eingelöst,1 nämlich, 
der Wissenschaft über besondere Verbrei-
tungskanäle Zugang zu prozessproduzier-
ten Mikrodaten der gesetzlichen Renten-
versicherung zu verschaffen. Diese Daten 
sollten die Erforschung der Leistungen der 
Rentenversicherung ermöglichen und da-
mit die Reformvorschläge zur gesetzlichen 
Alterssicherung durch empirische Belege 
rationalisieren. Der Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger (VDR) erhielt für 
die Startphase des Forschungsdatenzen-
trums eine Förderung vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF). 
Der VDR sammelte zu diesem Zeitpunkt be-
reits seit Jahrzehnten anonymisierte, über 
alle Träger der Rentenversicherung harmo-
nisierte Daten. Personenbeziehbare Daten 
standen dem Dachverband nicht zur Verfü-
gung. Der Bestand an Mikrodaten des zen-
tralen statistischen Berichtswesens wurde 

daher Grundlage der Forschungsdaten der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Der Vor-
teil dieser Datengrundlage war und ist, dass 
sie mehrere Schritte der Qualitätssicherung 
durchläuft und unabhängig von der Program-
mierung des Fachverfahrens ist, mit dem 
die Leistungen der Rentenversicherung von 
der Sachbearbeitung bewilligt werden. Ein 
Nachteil ist, dass die Daten nicht unmittel-
bar mit externen Stichproben zusammen-
geführt werden können, weil keine direkten 
Identifikatoren der Versicherten und Renten-
beziehenden in den Daten gespeichert sind. 
Alle Projekte, bei denen die Daten des statis-
tischen Berichtswesens mit weiteren Daten-
quellen zusammengebracht werden, erfor-
dern daher zusätzliche Arbeitsschritte, um 
den Personenbezug kurzfristig wiederher-
zustellen. Diese Projekte müssen aus orga-
nisatorischen Gründen mit allen Trägern der 
Rentenversicherung koordiniert werden und 
erfordern daher Gremienbeschlüsse, welche 
die Arbeitsabläufe strukturieren.
In den Jahren seit der Gründung wurde 
das Datenangebot des FDZ-RV sukzessive 

1 Kommission zur Verbesserung der informationellen Infrastruktur 
zwischen Wissenschaft und Statistik (2001), S. 286 f.



Deutsche Rentenversicherung 3/2025210

auf alle für die Wissenschaft interessanten 
Mikrodatensätze des statistischen Berichts-
wesens der Rentenversicherung ausgewei-
tet. Zudem kooperiert das FDZ-RV in Projek-
ten mit anderen Infrastruktureinrichtungen 
der Sozial- und Wirtschaftsforschung, um 
Daten der Rentenversicherung mit weiteren 
relevanten Forschungsdaten zu verknüpfen. 
Mit solchen erweiterten Daten lässt sich die 
Erreichung gesetzlicher Ziele, wie die Absi-
cherung im Alter, noch besser bewerten, weil 
beispielsweise die gesamte wirtschaftliche 
Lage der Personen in die Untersuchung ein-
bezogen werden kann.
Das Kerngeschäft des FDZ-RV ist es aller-
dings, Scientific Use Files aus den jährlich 
erhobenen Statistikdaten der gesamten ge-
setzlichen Rentenversicherung zu veröffent-
lichen. Die Bereitstellung von Mikrodaten für 
die Wissenschaft in Form von Scientific Use 
Files erfordert die Umwandlung von Mikro-
daten des statistischen Berichtswesens in 
anonyme Daten in einem für die Forschung 
geeigneten Format. Dazu wurden für diese 
Daten jeweils spezifische Standards entwi-
ckelt, die sich schnell nach der Erhebung der 
Daten umsetzen lassen. Der folgende Bei-
trag erläutert die Standards der Anonymisie-
rung für Scientific Use Files für den Versand 
(Off-Site-Zugang) sowie den spezifischen 
Zugang am Gastwissenschafts-Arbeitsplatz 
(On-Site-Zugang) und geht auf die Umset-
zung dieser Standards ein. Das Ziel dieser 
Routinen ist es, die Durchführung der wis-
senschaftlichen Nutzung nicht durch die Er-
stellung jeweils projektspezifischer Daten 
zu ermöglichen, sondern nach Möglichkeit 
auf Standardprodukte zu verweisen, wel-
che nach Abschluss eines kurzen, positiv 
beschiedenen Antragsverfahrens versandt 
werden können. Solche schnellen Verfahren 
entsprechen dem Bedarf der Wissenschaft 
nach zeitlicher Planbarkeit. Außerdem er-
leichtert dies auch die Reproduzierbarkeit 
der Forschung für nachfolgende Untersu-
chungen. Solche Replikationsstudien2 sind 
in der Wissenschaft ein wichtiges Instrument 
zur Qualitätssicherung. Das FDZ-Verfah-
ren hat sich mit seinen Standardisierungen 

bewährt, weshalb die Nutzung der prozess-
produzierten Forschungsdaten in der For-
schung zu Rehabilitation und Alterssiche-
rung deutlich gängiger wurde.3 Der Vorteil 
anonymisierter Daten aus Verwaltungsvor-
gängen der Sozialversicherung ist, dass die 
Forschungsergebnisse realitätsnah ausfal-
len. Dies ist besonders günstig, wenn Folgen 
sozialpolitischer Regelungen nachvollzogen 
werden sollen, die sich mit Befragungsdaten 
kaum nachprogrammieren lassen, während 
sie aber in den administrativen Daten bereits 
als Merkmale vorliegen. Dies kann beispiel-
weise an Untersuchungen zum Rentenzu-
gang gezeigt werden, bei denen sehr eng am 
Rentenrecht ermittelt wurde, welche Auswir-
kungen die Anhebung der Verrentungsalter 
unter Berücksichtigung der Abschläge in 
den Altersrenten haben.4

Personenbezogene und personenbezieh-
bare Daten sind individualisierte Daten, das 
heißt solche, die eine eindeutige Zuord-
nung der Informationen zu einer bestimm-
ten Person zulassen.5 Die Nutzung solcher 
Daten ist in der wissenschaftlichen empiri-
schen Forschung nur sehr selten erforder-
lich, denn die untersuchten Fälle sollen für 
typische, also gerade nicht individuelle Kon-
stellationen von Merkmalen stehen. Die Wei-
tergabe personenbeziehbarer Daten an die 
Forschung ist nur dann zulässig, wenn der 
Forschungszweck mit anonymisierten Daten 
nicht erreicht werden kann.6 Dieser soge-
nannte Grundsatz der Priorität der Anonymi-
sierung7 besagt, dass nur in Ausnahmefäl-
len Daten weitergegeben werden dürfen, die 
einen Rückschluss auf die Person zulassen. 
Grund für eine solche Weitergabe kann der 
Wunsch nach Kontaktaufnahme mit den be-
troffenen Personen sein,8 um die Personen 

2	 Vgl. Erdfelder und Ulrich (2018), S. 3–21. 
3	 Brünger et al. (2025). 
4 Vgl. hierzu Seibold (2021).
5 „Personenbezogen“ bezieht sich auf Daten, die direkt einer be-

stimmten Person zugeordnet werden können (zum Beispiel da 
der Name angegeben ist), während „personenbeziehbar“ Daten 
umfasst, die zwar nicht direkt, aber mit zusätzlichen Informatio-
nen oder durch Rückschlüsse einer Person zugeordnet werden 
können.

6	 Schroeder-Printzen et al. (1990), § 75 Rn. 72.
7	 Rombach (2004), § 75 Rz. 40.
8	 Ebd.
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zu ihrer sozialen Absicherung durch die ge-
setzliche Rentenversicherung zu befragen. 
Das FDZ-RV institutionalisierte diesen Vor-
behalt der Nutzung anonymer Daten für die 
Rentenversicherung. Soweit möglich, sol-
len wissenschaftliche Forschungsprojekte 
mit den Daten des FDZ-RV durchgeführt 
werden. Gleichzeitig wurde durch die Ver-
wendung der Daten des statistischen Be-
richtswesens der gesamten gesetzlichen 
Rentenversicherung die Repräsentativität 
der Ergebnisse sichergestellt. Die Renten-
versicherung hat damit bereits seit 2004 
eine konsolidierte Datengrundlage, wie sie 
durch das FDZ Gesundheit für die gesetz-
liche Krankversicherung erst seit Oktober 
2025 angeboten wird.9

In den Ausgangdaten des statistischen 
Berichtswesens der gesamten Rentenver-
sicherung ist der erste Schritt der Anony-
misierung bereits vollzogen. Identifikatoren 
wie Namen, Adressen oder Sozialversiche-
rungsnummern sind bereits entfernt wor-
den. Bis zum Berichtsjahr 2010 konnte eine 
Person auch nicht über Statistiken hinweg 
beobachtet werden, weil die Fallnummer 
keiner Systematik folgte und bei jedem Sta-
tistikabzug der Daten neu vergeben wurde. 
Seit dem Berichtsjahr 2011 sind Verknüp-
fungen über Statistiken hinweg mit einem 
Pseudonym möglich. Nach der Anonymi-
sierung verlieren die Daten den Charak-
ter, Sozialdaten im Sinne des § 67 Abs. 2 
Satz 1 SGB X zu sein,10 weil sie keine Ein-
zelangaben über persönliche oder sach-
liche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person mehr 
enthalten.
Dieser Beitrag bestimmt in Abschnitt 2 zu-
nächst Begrifflichkeiten wie Sozialdaten, 
Forschungsdaten und Anonymisierung. Ab-
schnitt 3 bietet eine kurze Übersicht und De-
finition typischer Produkte von Forschungs-
datenzentren, bevor dann in Abschnitt 4 die 
konkreten Maßnahmen zur Wahrung des 
Datenschutzes bei der Bereitstellung von For-
schungsdaten im FDZ-RV beschrieben wer-
den. Abschnitt 5 veranschaulicht diese Maß-
nahmen anhand von Anwendungsbeispielen.

2.	 Anonymisierung der Daten des 
statischen Berichtswesens der 
Rentenversicherung 

2.1	 Forschung mit Sozialdaten der 
Rentenversicherung

Das Sozialgesetzbuch ermöglicht die For-
schung mit Daten der Sozialverwaltung. Als 
übergreifender Rechtsrahmen ist dies im 
Sozialgesetzbuch 10 (SGB X) geregelt. Spe-
ziell gibt § 75 SGB X in Absatz 1 die Regelung: 

„Die Übermittlung von Sozialdaten ist zu-
lässig, soweit sie erforderlich ist, für ein 
bestimmtes Vorhaben 
1.	 Der wissenschaftlichen Forschung im 

Sozialleistungsbereich […]“

Dies bedeutet, dass auch einzelne Akten und 
detailreiche Mikrodaten mit personenidenti-
fizierenden Merkmalen für Forschungspro-
jekte bereitgestellt werden dürfen.11 Solche 
Daten sind allerdings unter starken Schutz 
gestellt, weshalb sie nur nach einer ausführ-
lichen Prüfung der Erforderlichkeit durch 
den Datenschutz übermittelt werden. We-
gen der engen Prüfung der Erforderlichkeit, 
insbesondere des Umfangs der Merkmale, 
wird § 75 SGB X vor allem für Auftragsfor-
schung der Sozialleistungsträger verwen-
det. In diesen Fällen gibt es eine enge Ver-
bindung der gewährten Leistung und der 
untersuchenden Forschung. Anträge auf 
Nutzung von Daten auf der Grundlage von 
§ 75 Absatz 1 Nr. 1 SGB X richten sich an 
die zuständige oberste Verwaltungsbehör-
de.12 Die Anträge werden daher bei der Deut-
schen Rentenversicherung eingereicht, aber 
von der obersten Ebene der Bundesverwal-
tung entschieden. Dies ist grundsätzlich das 

9	 www.forschungsdatenzentrum-gesundheit.de (aufgerufen am 
04.10.2025).

10	Vgl. Gemeinsames Rundschreiben zu den datenschutzrecht-
lichen Vorschriften des SGB I und SGB X in der Fassung des 
Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes und 
anderer Gesetze vom 18. Mai 2001 (BGBl. I, 904 ff.), S. 21.

11	Bieresborn (2020), § 75 Rn. 79.
12	Ebd., § 75 Rn. 19. 

http://www.forschungsdatenzentrum-gesundheit.de
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS), welches aber die Entscheidung an 
das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) 
delegieren kann. Die Zuständigkeit für For-
schungsvorhaben mit Daten der Deutschen 
Rentenversicherung wurde an das BAS de-
legiert. Bei der Kombination mehrerer Daten-
quellen können mehrere oberste Bundes
behörden zuständig sein,13 was den Prozess 
der Genehmigung erheblich verlängert. 
Die Weitergabe personenbeziehbarer pro-
zessproduzierter Daten aus den Verwal-
tungsvorgängen der gesetzlichen Renten-
versicherung an die Forschung ist demnach 
grundsätzlich möglich, unterliegt aber stren-
gen Kontrollen der Datenschutzgenehmi-
gung für jedes Merkmal des Einzelvorhabens 
in Hinblick auf das konkrete Forschungsvor-
haben.14 Für die Nutzung von Sozialdaten, 
wie sie personenbezogen in den Versi-
cherungskonten bei den Trägern der Ren-
tenversicherung vorliegen, sind demnach 
entsprechend umfangreiche Anträge auf 
Datennutzung gemäß § 75 SGB X zu stel-
len. Um die Anträge den Anforderungen ent-
sprechend schreiben zu können, benötigen 
die antragstellenden Forschenden eine klare 
Beschreibung der verfügbaren Daten. Dies 
ist eine Hürde, denn für elektronische Akten 
einer Behörde existieren im Regelfall keine 
Beschreibungen, und wenn, sind sie für For-
schende meist nicht zugänglich.
Liegt ein Forschungsvorhaben vor, das tat-
sächlich nur mit personenbezogenen Daten 
durchgeführt werden kann, ist außerdem 
nach Möglichkeit die Einwilligung der Betrof-
fenen einzuholen.15 Dieser Aufwand ist nur 
sinnvoll, wenn die Kontaktaufnahme auch 
mit einer Befragung verbunden wird, aus der 
sich weitere Daten für das Forschungspro-
jekt ergeben.16 
Das Verfahren der Weitergabe von perso-
nenbezogenen Daten nach § 75 SGB X ist 
für die Nutzung der Daten aller Rentenver-
sicherungsträger zudem aufwendig, weil die 
personenbezogenen Daten, die eine Kontak-
tierung der Personen zum Einholen der Ein-
willigung ermöglichen, bei den 16 Trägern 
der Rentenversicherung liegen.17

Das FDZ-RV betreut keine Projekte auf 
der Grundlage des § 75 SGB X. Durch die 
Erstellung anonymer Forschungsdaten wer-
den die Verfahren nach §  75 Abs. 1 Nr. 1 
SGB X gerade vermieden. Um das Ziel der 
Bereitstellung anonymisierter Forschungs-
daten zu erreichen, müssen aus Sozialdaten 
der Sozialversicherung in mehreren Verfah-
rensschritten Forschungsdaten entwickelt 
werden. Die ersten Schritte der Anonymisie-
rung werden bereits bei der Generierung der 
Daten für das statistische Berichtswesen der 
Rentenversicherung durchgeführt, welche 
im nächsten Abschnitt beschrieben werden. 

2.2	 Generierung statistischer Daten aus 
den Konten der Rentenversicherung

Daten, welche in den Konten der Rentenver-
sicherungsträger als Versicherungskonto ge-
speichert sind, erlauben die genaue Identifika-
tion der Versicherten und Rentenbeziehenden. 
Das Konto umfasst die Informationen, welche 
die genaue Zuordnung der Anwartschaften 
und Leistungen zu einer bestimmten Person 
möglich machen, darunter der Geburtstag, der 
Geburtsort, der Name und gegebenenfalls der 
Geburtsname sowie die aktuellen Adressdaten 
und weitere Kontaktinformationen. Die Konten 
der gesetzlichen Rentenversicherung liegen 
bei den 16 Versicherungsträgern, auf welche 
die Versicherten und Rentenbeziehenden auf-
geteilt sind. 
Zentraler Baustein der eindeutigen Identifi-
zierung in den Konten ist die Versicherungs-
nummer (VSNR). Die Versicherungsnummer 
wird gemäß § 147 SGB VI von der Renten-
versicherung erstellt. Für diese Aufgabe 
ist die Datenstelle der Rentenversicherung 
zuständig. Diese Nummer erlaubt auch bei 
gleichlautendem Namen oder Geburtsdatum 

13	Ebd.
14	Ebd., § 75 Rn. 13.
15	§ 75 Absatz 1 Satz 2 SGB X.
16	Eine Alternative wäre eine vorab registrierte Zustimmung zur 

Verwendung von Prozessdaten für die Forschung.
17	Wenn es nur einen Träger der sozialen Sicherung gibt, wie dies 

bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) der Fall ist, vereinfacht 
dies die Antragstellung erheblich.
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eine eindeutige Zuordnung. Aufgrund dieser 
Eindeutigkeit ist die Versicherungsnummer 
als solche, auch ohne weitere ergänzende 
Daten, ein Sozialdatum und zu schützen. 
Bei der Datenstelle der Rentenversicherung 
wird auch der Stammsatz vorgehalten, der 
alle jemals vergebenen VSNR speichert und 
damit eine erneute Vergabe einer bereits ver-
wendeten Versicherungsnummer verhindert. 
Durch den Stammsatz ist somit zu jedem 
Zeitpunkt erkennbar, welcher Träger für ein 
bestimmtes Konto zuständig ist.
Im Rentenversicherungskonto wird alles ge-
speichert, was für die Bearbeitung der Leis-
tungsansprüche erforderlich ist, für welche 
die gesetzliche Rentenversicherung zustän-
dig ist. Die gespeicherten Informationen im 
Konto ergeben sich zudem aus den Anträ-
gen auf Leistungen sowie gewährten Leis-
tungen auf Rehabilitation und Rente. Da-
rüber hinaus wird eine kleine Anzahl von 
statistischen Informationen aus den Arbeit-
gebermeldungen gespeichert. Hierzu zählen 
die vertraglich vereinbarten Stunden der Er-
werbsarbeit in Klassen und die ausgeübte 
Tätigkeit nach einer von der Bundesagentur 
für Arbeit entwickelten Klassifikation. Die 
von den Arbeitgebern gemeldeten versiche-
rungspflichtigen Einkommen werden in den 
Versicherungskonten gespeichert, sodass 
für den Fall eines Leistungsanspruchs be-
reits viele Voraussetzungen der notwendi-
gen Vorversicherungszeiten geprüft werden 
können. Damit sind die Daten der Renten-
versicherung Sozialdaten, die in den meisten 
Fällen aufgrund des Konzepts der Konten-
führung auf aktuellem Stand gehalten sind. 
Außerdem enthalten sie beispielsweise bei 
Rentenbeziehenden und Rehabilitandinnen 
und Rehabilitanden mit Anspruch auf Über-
gangsgeld Angaben zu Geldzahlungen.
Für das gemeinsame statistische Berichts-
wesen werden bei der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund Auszüge aus den 
Konten aller Rentenversicherungsträger 
gesammelt. Diese Auszüge sollen die re-
levanten Vorgänge der gesamten gesetz
lichen Rentenversicherung abbilden. Hierfür 
haben die Gremien der Rentenversiche-

rung mehrere Datenformate abgesprochen, 
die zumeist jährlich an die zentrale Stelle 
gemeldet werden. Die meisten Daten wer-
den auf der Grundlage der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift über die Statistik in der 
Rentenversicherung (RSVwV) erstellt. Die 
Verordnung regelt, welche Daten an die Auf-
sichtsbehörden übermittelt werden. 
Die Datenabzüge für die Statistik werden 
gemäß einer in trägerübergreifenden Gre-
mien der Rentenversicherung abgestimmten 
inhaltlichen Vorgabe erstellt. Die Statistiken 
sollen eine möglichst präzise Grundlage für 
die statistische Erfassung der Beiträge zur 
Rentenversicherung und ihrer Leistungen er-
möglichen. Ein Schwerpunkt liegt auf aktu-
ellen Reformen des Rentenrechts. Um eine 
langfristige Vergleichbarkeit zu ermöglichen, 
sind dabei möglichst viele Merkmale über 
die Zeit konstant benannt und definiert. Die 
Datenabzüge haben jeweils einen inhaltlichen 
Schwerpunkt, beispielweise den Neuzugang 
in die Rente in einem Kalenderjahr oder die 
Inanspruchnahme einer Rehabilitation.
Die Datenmeldungen enthalten weder die 
VSNR noch den Tag der Geburt noch Name 
oder Anschrift der Versicherten und Renten-
beziehenden. Obwohl die meisten Datenab-
züge alle Personen umfassen, die in einen 
bestimmten Personenkreis fallen, ist es ohne 
diese eindeutig identifizierenden Merkmale 
nicht möglich, einzelne Personen sicher in 
diesen Daten zu identifizieren. Ebenfalls nicht 
enthalten sind Informationen zu Bankkonten, 
welche diese Daten zu einem attraktiven Ziel 
von Datenangriffen machen könnten.
Die Statistik der Deutschen Rentenversi-
cherung arbeitet seit 2011 mit Verfahren der 
Pseudonymisierung, bei denen der gleichen 
Person in allen Statistiken die identische Zei-
chenkombination zugewiesen wird.18 Diese 
Möglichkeit erlaubt die Untersuchung von 
Fragestellungen, die sich mit den getrennten 
Statistikmeldungen nicht beantworten ließen.

18	Die Daten der Statistik bis zum Berichtsjahr 2010 sind nicht mit 
persistenten Identifikatoren ausgestattet. Sie lassen sich auf 
keinem Weg sicher bestimmten Personen zuordnen. 
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Die Pseudonymisierung wird in einem mehr-
schrittigen Verfahren durchgeführt. Der je-
weils zuständige Rentenversicherungsträger 
wandelt mithilfe eines für alle Träger einheit-
lichen kryptografischen Algorithmus (Schlüs-
sel) die VSNR in das erste Pseudonym um. 
Die dann einfach pseudonymisierten Daten 
werden an den Bereich statistisches Be-
richtswesen der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund weitergeleitet, und dort wird unter 
Verwendung eines weiteren Schlüssels das 
Pseudonym 1 in ein Pseudonym 2 umgesetzt. 
Die Programme zur Erstellung der beiden 
Schlüssel sowie die Schlüssel selbst dürfen 
von den jeweiligen Schlüsselverwaltern nicht 
weitergegeben werden. Durch die Pseudony-
misierung werden die Daten für alle Personen 
wirksam anonymisiert, welche keinen Zugang 
zu dem Verschlüsselungsverfahren haben.19

Die Verknüpfung im FDZ-RV wird, wenn eine 
Verbindung der Daten im Rahmen eines For-
schungsprojektes notwendig ist, mit einem 
weiteren Pseudonym (FDZ_ID) vorgenommen, 
das auf dem zweiten Pseudonym beruht und 
dessen Schlüssel im FDZ-RV bewahrt wird.

2.3	 Weitergabe anonymisierter Daten 
an die wissenschaftliche Forschung

Das Ziel der Anonymisierung von For-
schungsdaten ist, dass die Daten von den 
Forschenden keiner bestimmten oder be-
stimmbaren Personen mehr zugeordnet 
werden können. Der Begriff der Anonymi-
sierung wurde im Zuge der Angleichung 
des deutschen Sozialrechts an die Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) aus dem 
SGB X gestrichen. Weil die Verordnung 
selbst Anonymisierung nicht definiert, müs-
sen die Erwägungsgründe der DSGVO für 
die Anwendung mit herangezogen werden, 
insbesondere Erwägungsgrund 26.20 Nach 
der vermittelnden Meinung soll bei der Ein-
schätzung, welche Daten anonym sind, er-
wogen werden, welche zusätzlichen In-
formationen der datennutzenden Person 
objektiv zur Verfügung stehen oder welche 
diese sich legal verschaffen könnte.21 Weil 

Forschende in der Regel keinen Zugang zu 
personenbezogenen Daten zum Beispiel aus 
Sozialversicherungskonten haben, gibt diese 
Interpretation dem FDZ-RV einigen Spiel-
raum. 
Bestimmbar ist eine Person nicht nur dann, 
wenn Informationen im Datensatz unmittel-
bar auf sie eindeutig hinweisen, etwa durch 
Namen, Adresse und Geburtsdatum, son-
dern auch, wenn eine Person aufgrund von 
Zusatzinformationen eindeutig identifiziert 
werden kann. Die anspruchsvolle Aufgabe 
der Anonymisierung besteht darin festzu-
stellen, unter welchen Umständen eine Per-
son aufgrund der im Datensatz enthaltenen 
Angaben bestimmbar sein könnte, wenn die 
eindeutig identifizierenden Merkmale Name, 
Vorname und Geburtsdatum bereits entfernt 
wurden. Dies ist einerseits denkbar, wenn der 
Datensatz eine Information enthält, die sich 
eindeutig nur auf eine Person beziehen kann, 
wie es bei einer Versicherungsnummer etwa 
der Fall ist.22 Eine solche Nummer, die von 
der Verwaltung mit dem Ziel einer eindeuti-
gen Identifikation der Person in den Daten-
satz aufgenommen wurde, muss demnach 
in jedem Fall entfernt werden. Andererseits 
kann eine Person auch bestimmbar sein, 
wenn sie in einer kleinen Gruppe die einzi-
ge mit einer bestimmten, eindeutig erkenn-
baren und aus anderen Informationsquellen 
bekannten Merkmalsausprägung ist. Der 
Maßstab ist, über welches identifizierende 
Zusatzwissen die Person verfügt, der die 
Daten zur Verfügung gestellt werden.23 

19	Am 04.09.2025 stellte der Europäische Gerichtshof klar, dass 
Pseudonymisierung ein wirksames Mittel der Anonymisierung 
sein kann (Rechtssache C-413/23 P, Rn. 16). Dies bemisst sich 
danach, dass „pseudonymisierte Daten für die Zwecke der Ver-
ordnung 2018/1725 [DGSVO] nicht in jedem Fall und für jede 
Person als personenbezogene Daten betrachtet werden. Denn 
die Pseudonymsierung kann – je nach Umständen des Einzel-
falls – andere Personen als den Verantwortlichen tatsächlich an 
einer Identifizierung der betroffenen Person hindern, sodass 
letztere für sie nicht oder nicht mehr identifizierbar ist.“ (ebd., 
Rn. 86). Der Maßstab für die wirksame Anonymisierung ist da-
bei, ob „die Identifizierung dieser Person gesetzlich verboten 
oder praktisch nicht durchführbar ist, z.B. weil sie einen unver-
hältnismäßigen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft erfor-
dern würde“ (ebd., Rn. 82). 

20	Bieresborn (2020), vor §§ 67–85a, Rn. 60.
21	Ebd.
22	Vgl. hierzu Heese (2004), S. 313.
23	Bieresborn (2020), S. 828,  Rn. 60.
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Für die Beurteilung der Anonymisierung 
ist nicht nur der Informationsgehalt des 
Datensatzes zu beachten, sondern auch 
die Zielgruppe, die den Datensatz erhalten 
soll. Eine erfolgreiche Anonymisierung ist er-
reicht, wenn es der Zielgruppe, die Zugang 
zu dem Datensatz erhält, nicht möglich sein 
wird, mit ihren Ressourcen an Zeit, Arbeits-
kraft und Informationen Personen in dem 
Datensatz zu bestimmen, also zu re-identi-
fizieren. Je enger die Zielgruppe eingegrenzt 
und ihre Nutzungsmöglichkeiten einge-
schränkt werden können und je stärker die 
Überwachung durch das FDZ-RV gegeben 
ist, umso einfacher lässt sich der erforder-
liche Grad der Anonymisierung gewährleis-
ten. Wenn am Gastwissenschafts-Arbeits-
platz mit beschränkten technischen Mitteln 
sowie beschränkten zeitlichen und personel-
len Ressourcen geforscht wird, ist auch mit 
einem weniger stark anonymisierten Daten-
satz ausreichender Datenschutz gewähr-
leistet. Unterschieden wird daher zwischen 
verschiedenen Graden der Anonymisierung. 
Anonymisierte Daten werden an Vertrags-
partner in der Wissenschaft ausgeliefert, die 
sich vertraglich verpflichten, die Vorgaben 
zum Datenschutz einzuhalten.
Anonymisieren in diesem Sinne bedeutet 
damit, dass in jedem Einzelfall die perso-
nenbezogene Identifikation einen unverhält-
nismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft benötigt. Die Anonymisie-
rung bestimmt sich also negativ nach der 
Chance und dem Aufwand der Re-Identifi-
kation einer Person anhand der Informatio-
nen aus dem Datensatz. Die Prüfung einer 
erfolgreichen Anonymisierung beinhaltet 
zwei Aspekte: Es wird im ersten Schritt er-
mittelt, mit welchen Zusatzinformationen 
die Re-Identifikation einer Person möglich 
wäre, um dann im zweiten Schritt den Auf-
wand und Ertrag eines solchen Angriffs zu 
vergleichen. Wenn die Re-Identifikation einer 
Person aus dem Datensatz entweder nicht 
gelingt oder Aufwand an Zeit, Kosten und 
Arbeitskraft außer Verhältnis zum potenziel-
len Nutzen der Aufdeckung der personen-
bezogenen Informationen stehen, dann ist 

die Anonymisierung des Datensatzes erfolg-
reich durchgeführt worden. Um eine solche 
Abwägung durchführen zu können, muss der 
Personenkreis der Datennutzenden in sei-
nen technischen, zeitlichen und sonstigen 
relevanten Ressourcen abgeschätzt werden 
können.

2.4	 Ausschluss der Re-Identifikation 
in anonymisierten Daten

Grundsätzlich sind zwei Strategien der 
Re-Identifikation zu unterscheiden. Die 
eine zielt auf die Identifizierung von Per-
sonen mit bestimmten Merkmalen in den 
Daten. So könnte etwa ein Interesse an 
Bezieherinnen und Beziehern besonders 
hoher Einkommen bestehen, um Einkom-
mensinformationen über diese Personen-
gruppe an einen kommerziellen Adressen-
händler zu veräußern. Solche Versuche 
werden konsequent verhindert, indem die 
Identifikatoren wie Namen, Adressen und 
Versicherungsnummern entfernt werden. 
Damit kann zwar ermittelt werden, wie 
viele Personen die Merkmalsausprägung 
haben, aber sie können nicht aufgrund 
der Datenanalyse real gefunden werden. 
Forschungsdaten enthalten nicht nur kei-
ne Daten, die zur Identifizierung von Ver-
sicherten und Rentenbeziehenden verwen-
det werden können, sondern auch keine 
kommerziell verwertbaren Angaben wie 
Bankverbindungen, weshalb sie für Per-
sonen mit kriminellen Absichten nicht von 
Interesse sind.
Schwieriger zu verhindern ist eine Einzel-
fallsuche, bei der eine dem Suchenden aus 
anderen Quellen bekannte Person in den 
Daten gesucht wird. Es ist jedoch generell für 
Forschende schwierig, in größerem Umfang 
in den Besitz personenbezogener Daten zu 
gelangen, weil die Weitergabe solcher Daten 
nicht gestattet ist und in vielen Fällen auch 
organisatorisch verhindert wird. 
Unterstellt man Versuche der absicht
lichen De-Anonymisierung, dann kommen 
als Möglichkeiten der Re-Identifikation 
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„Matchen“, also das Zusammenführen 
zweier Datenquellen aufgrund übereinstim-
mender Merkmale infrage. Beispielsweise 
würde auf Basis von Überschneidungs-
merkmalen der anonymisierte Datensatz mit 
einem personifizierten zusammengefügt. Die 
Überschneidungsmerkmale müssen in zu-
sammengefügten Datensätzen in der identi-
schen Form vorliegen.
Tabelle 1 verdeutlicht, dass der Versuch 
der gezielten Verknüpfung, der eine be-
stimmte Person beispielsweise im Daten-
satz Rentenbestand 2021 identifizieren will, 
zunächst einen Identifikationsdatenfile be-
nötigt, der Name und Adresse enthält, und 
daher später eine Zuordnung der Informa-
tionen zu einer bestimmten Person ermög-
licht. Die Datensicherheit steigt damit all-
gemein, wenn personenbezogene Daten 
von keiner Institution, die sie hält, in Um-
lauf gebracht werden. Das Zusatzwissen 
muss darüber hinaus Merkmale enthalten, 
die sich sowohl in dem Identifikationsfile 
als auch in dem angegriffenen, anonymi-
sierten Datensatz befinden. Anhand dieser 
Überschneidungsmerkmale werden dann 
die Datensätze zusammengeführt, wodurch 
eine eindeutige Identifikation der Personen 
in dem angegriffenen Datensatz gelungen 
wäre. Ziel des Angriffs sind die zusätzlich 
gewonnenen Informationen, die in dem 
Identifikationsfile nicht enthalten sind, die 

Nutzmerkmale beispielsweise des Renten-
bestandsdatensatzes. 

Tabelle 1: 	 Beispiel für einen Versuch der Re-Identifikation

Identifikations-
merkmale 

(z. B. Name, 
Adresse)

Überschneidungs
merkmale 
(z. B. Alter)

Nutzmerkmale 
(z. B. Rentenhöhe)

Mikrodatenfile 
(z. B. Rentenbestand 2021)

7 137 100 %
vorhanden 

(Angriffsziel)

Identifikationsfile 
(Zusatzwissen)

3 385 47,4 % fehlen

Quelle: eigene Darstellung.

Das Verfahren kann nur dann gelingen, 
wenn die Überschneidungsmerkmale 
eine nur einmal auftretende Kombination 
bilden, weshalb sich jedem Fall in dem 
Identifikationsfile nur ein Fall aus dem 
angegriffenen Mikrofile zuordnen lässt. 
Gibt es sehr viele übereinstimmende Fälle 
mit der gleichen Merkmalskombination, 
etwa weil die Merkmale in groben Kate-
gorien abgebildet werden, zum Beispiel 
Alter in Lebensjahren, oder weil jede Merk-
malskategorie sehr häufig besetzt ist, wie 
etwa beim Merkmal Geschlecht die Ka-
tegorien Mann und Frau, dann scheitert 
eine eindeutige Zuordnung.24 Daher ist 
neben der Anzahl der Überschneidungs-
merkmale vor allem die Anzahl der Merk-
malsausprägungen entscheidend. Mit hö-
herem Informationsgehalt des Merkmals, 
beispielsweise dem Geburtstag, steigt die 
Wahrscheinlichkeit einer eindeutigen Kom-
bination in den Überschneidungsmerk-
malen.25 Eingeschränkt wird die Möglich-
keit der Identifikation von Einzelpersonen 
außerdem, wenn zwar Überschneidungs-
merkmale vorliegen, diese jedoch durch 
Vergröberung im anonymisierten Daten-

24	Vgl. hierzu Müller et al. (1991),  S. 47 f.
25	Ebd., S. 53.
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bestand nicht mehr deckungsgleich sind 
beziehungsweise weniger detaillierte Infor-
mationen bieten als der Identifikationsfile. 
Das theoretische Re-Identifikationsrisiko 
ist im Wesentlichen durch drei Eigenschaf-
ten der Datenbasis beeinflusst:26 

1.	 Informationsgehalt der Überschneidungs-
merkmale:
Eine Re-Identifikation setzt die Einzig-
artigkeit von Ausprägungskombinationen 
voraus. Je höher die Anzahl der Über-
schneidungsmerkmale, der Differenzie-
rungsgrad der Ausprägungen sowie ihrer 
Verteilungen, desto deutlicher sind die 
Datensätze im Merkmalsraum voneinan-
der abgegrenzt und desto eher werden 
„Eins-zu-Eins-Zuordnung“ möglich sein. 

2.	 Stichprobeneigenschaft der Daten:
Eine Re-Identifikation ist nur dann mög-
lich, wenn eine Person im Mikrodatenfile 
mit den notwendigen Zusatzinformatio-
nen erfasst ist. Die Stichprobe stellt daher 
eine prinzipielle Schranke für die Erfolgs-
wahrscheinlichkeiten von De-Anonymi-
sierungen dar. Ist eine Ausprägung in der 
Grundgesamtheit mehrmals besetzt und 
stehen zur Untersuchung nur Stichproben 
zur Verfügung, ist eine Re-Identifikation 
auch bei einer „Eins-zu-Eins-Zuordnung“ 
nicht mehr mit Sicherheit möglich, son-
dern nur noch mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit, da Verwechslungen mit 
statistischen Doppelgängern nicht aus-
geschlossen werden können.

3.	 Kompatibilität zwischen Mikrodatenfile 
und Zusatzwissen:
Die De-Anonymisierung setzt voraus, 
dass die gesuchten Datensätze im Mikro-
datenfile und Zusatzwissen identisch ab-
gebildet sind.

Bevor in Abschnitt 4 die konkreten Maß-
nahmen des FDZ-RV bei der Generierung 
anonymisierter Forschungsdaten erläutert 
werden, wird zunächst eine kurze Übersicht 
über typische Produkte von Forschungs-
datenzentren und eine Begriffsbestimmung 
dieser Produkte eingeschoben.

3.	 Typische Produkte von 
Forschungsdatenzentren

Eine Reihe von Forschungsdatenzen-
tren bieten spezialisierte Daten für die 
wissenschaftliche Forschung an.27 Auch die 
Sozialversicherungen richteten Forschungs-
datenzentren ein, zum Teil, weil sie einen ge-
setzgeberischen Auftrag zur Forschung und 
Forschungsförderung haben,28 zum Teil, weil 
sie direkt gesetzlich verpflichtet wurden.29 In 
der Genese dieses Datenangebots über die 
letzten zwei Jahrzehnte benannten die For-
schungsdatenzentren ihre Daten stets aus 
ihrer eigenen institutionellen Logik heraus. 
Tabelle 2 veranschaulicht ein Konzept der 
einheitlicheren Bezeichnung, das eine über-
greifende Arbeitsgruppe entwickelte und 
welchem nach Möglichkeit gefolgt werden 
sollte.30

Die Bezeichnungen sollen den wissenschaft-
lich Forschenden schon im Namen erkenn-
bar machen, ob die Datenprodukte an die 
Arbeitsplätze an Universitäten und unab-
hängigen Forschungseinrichtungen versandt 
werden (Off-Site-Version des Scientific Use 
File), im Verfahren des Fernzugriffs ausge-
wertet werden können (Remote-Version des 
Scientific Use File) oder ob sie nur in den 
Räumen des Forschungsdatenzentrums ge-
nutzt werden dürfen (On-Site-Version des 
Scientific Use File). Dies ist wichtig, da die 
wissenschaftliche Forschung bereits bei der 
Planung eines Projekts wissen muss, ob die 
Durchführung mit Dienstreisen und längeren 
Zeiten der speziellen Datenprüfung vor Ort 
im Forschungsdatenzentrum einhergeht. Vie-
le Forschende können ohne entsprechende 

26	Vgl. hierzu Wirth (1992).
27	Die Forschungsdatenzentren werden vom Rat für Sozial- und 

Wirtschaftsdaten akkreditiert und sind im Ausschuss für For-
schungsdateninfrastruktur organisiert. https://www.konsortswd.
de/ueber-uns/fdi-ausschuss (aufgerufen am 06.10.2025).

28	Vgl. hierzu Buschmann-Steinhage (2015).
29	§ 282 Abs. 7 SGB III verpflichtet die Bundesagentur für Arbeit 

für Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung Daten bereitzustellen. § 303 a bis f SGB V legt 
die Aufgaben des FDZ Gesundheit fest, welches die Daten der 
gesetzlichen Krankenversicherungen aufbereitet und zur Verfü-
gung stellt.

30	Fuß und Schlücker (2025).

https://www.konsortswd.de/ueber-uns/fdi-ausschuss
https://www.konsortswd.de/ueber-uns/fdi-ausschuss
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Projektmittel Datenzugänge vor Ort im For-
schungsdatenzentrum aus finanziellen und 
organisatorischen nicht nutzen.
Darüber hinaus bieten Forschungsdatenzen-
tren mit Campus Use Files ergänzend auch 
Lehrmaterial für den universitären Unterricht, 
damit bereits der Nachwuchs den sachge-
rechten Umgang mit empirischen Daten an 
realistischem Material lernen kann. Schließ-
lich gibt es bei einigen Forschungsdaten-
zentren auch Daten für die Öffentlichkeit, 
sogenannte Public Use Files. Dies ist aller-
dings nur ein Nebenprodukt der eigentlichen 
Zuständigkeit für Forschungsdatenzentren, 
weil öffentliche Daten in der wissenschaft-
lichen Forschung nur sehr eingeschränkt ge-
nutzt werden. 
Das FDZ-RV richtet sich seit 2022 nach dem 
in Tabelle 2 beschriebenen Bezeichnungs-
vorschlag. So können nun Forschende 
durch die Bezeichnung und die ausführliche 

Dokumentation der Daten auf der Website 
des FDZ-RV bereits vor der Antragstellung 
wissen, wie aufwendig sich der Datenzu-
gang für sie gestaltet.

Tabelle 2: 	 Empfehlung zur einheitlichen Bezeichnung für Datenprodukte im Angebot 
der Forschungsdatenzentren

Public Use File 
(PUF)

Campus Use File 
(CUF)

Scientific Use File 
(SUF)

Nutzungszweck offen Lehre
wissenschaftliche 

Analyse

Nutzungsvoraus-
setzung

keine keine vertragspflichtig

Zugangsweg

Off-Site PUF CUF SUF Off-Site-Version

Remote Access* SUF Remote-Version

On-Site SUF On-Site-Version

Detailgrad der 
Daten

inhaltliche Aussagen 
bei eher niedrigem 
Detailgrad möglich

keine inhaltlichen 
Aussagen möglich, 
primärer Fokus auf 

Datenstruktur

inhaltliche Aussagen 
mit hohem (Off-Site) bis 
sehr hohem (On-Site) 

Detailgrad möglich

Anmerkung: *Für eine ausführliche Definition verschiedener Remote Access Möglichkeiten siehe Ellert (2025) in dieser Ausgabe.

Quelle: eigene Darstellung.

Der Schwerpunkt der Arbeit des FDZ-RV 
liegt auf der Bereitstellung von Scientific 
Use Files, also anonymisierter Daten, deren 
Nutzung ausschließlich anerkannten wissen-
schaftlichen Institutionen vorbehalten ist. 
Dabei konzipiert das FDZ-RV seine Daten-
produkte vom Ausgangspunkt des Daten-
schutzes aus. Der Grad der Anonymisierung 
bestimmt, wie das Datenangebot klassifi-
ziert wird. Je nach Detailgrad der Daten wer-
den die Scientific Use Files nach Vertrags-
schluss als Off-Site-Version zum Download 
oder als On-Site-Version für die Arbeit am 
Gastwissenschafts-Arbeitsplatz zur Verfü-
gung gestellt. Das FDZ-RV erstellt keine ge-
sonderten Remote-Versionen der Daten, die 
On-Site-Versionen werden sowohl für die 
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Datenfernverarbeitung (Remote Access) als 
auch für die Arbeit am Gastwissenschafts-
Arbeitsplatz genutzt.
Abschnitt 4 beschreibt die Maßnahmen, die 
zur Sicherstellung des Datenschutzes im 
FDZ-RV unternommen werden, im Detail. Im 
Anschluss bietet Abschnitt 5 einige Beispiele 
dafür, wie diese Maßnahmen konkret umge-
setzt wurden.

4.	 Maßnahmen zur Sicherstellung des 
Datenschutzes im FDZ-RV

Die DSGVO regelt grundsätzlich, dass erho-
bene Daten nur in dem Umfang genutzt wer-
den dürfen, der mit dem ursprünglichen Er-
hebungszweck zu vereinbaren ist. Allerdings 
privilegiert die DSGVO in Artikel 5 Absatz 1 b) 
die Nutzung von Daten für die Forschung, 
weshalb in diesem Kontext die Nutzung auch 
ohne unmittelbare Zweckbindung an den ur-
sprünglichen Erhebungszweck rechtmäßig 
ist. Die Formulierung lautet: „… eine Weiter-
verwendung für im öffentlichen Interesse lie-
gende Archivzwecke, für wissenschaftliche 
oder historische Forschungszwecke oder 
für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 
Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ur-
sprünglichen Zwecken“. Dies bedeutet, dass 
es grundsätzlich rechtmäßig sein kann, die 
Daten aus Verwaltungsprozessen der Ren-
tenversicherung für wissenschaftliche For-
schungsvorhaben zu übermitteln. Die Archi-
vierung, die wissenschaftliche und historische 
Forschung und Statistik werden in Artikel 5 
Absatz 1 e) zudem als legitime Zwecke der 
dauerhaften Speicherung von Identifikatoren 
genannt. Für die Forschung sind demnach 
fallweise auch gespeicherte personenbe-
ziehbare Daten zugänglich zu machen. Auch 
diese Nutzung steht allerdings unter dem Vor-
behalt der Datenminimierung gemäß Artikel 5 
Absatz 1 c), die Identifikatoren müssen für die 
Beantwortung der Forschungsfrage also un-
bedingt erforderlich sein.31

Das FDZ-RV geht also auf der Grundlage der 
DSGVO von der grundsätzlichen Legitimität 
der Datennutzung durch die wissenschaft-

liche Forschung aus, bemüht sich aber um 
Anonymität und Datenminimierung, soweit 
die Maßnahmen die Durchführung der For-
schung nicht behindern.32

Datenschutz wird dabei grundsätzlich durch 
eine Vielzahl an Maßnahmen erreicht. Es ist 
üblich, dass datenseitige, technische und 
organisatorische Maßnahmen koordiniert an-
gewandt werden, um das Ergebnis der An-
onymität zu erreichen.33 In der Literatur wur-
den hierfür die Begriffe „Portfolioansatz“ und 
„Five-Safes-Modell“ geprägt.34 Gemeint ist, 
dass ein Portfolio aus fünf Maßnahmenarten 
angewandt wird: Safe People (geschulte For-
schende), Safe Projects (geprüfte Projekte), 
Safe Settings (kontrolliertes technisches Um-
feld), Safe Outputs (kontrollierte Ergebnisse) 
und Safe Data (anonymisierte Daten).35 Je 
weitreichender und wirkungsvoller organisato-
rische und technische Maßnahmen sind, des-
to weniger restriktiv können die Vorkehrungen 
bei den Daten selbst sein und umgekehrt.36 
Im Folgenden wird weiter ausgeführt, wie 
die datenseitigen, organisatorischen und 
technischen Maßnahmen im FDZ-RV kon-
kret angewandt werden, um den Schutz der 
Forschungsdaten zu gewährleisten.

4.1	 Organisatorische Maßnahmen

Gleich drei der „Five Safes“ fallen in die 
Kategorie der organisatorischen Maßnah-
men. Im FDZ-RV wird bereits im Antrags-
prozess sichergestellt, „dass die Daten 
nicht in unbefugte Hände geraten“37. Die 
Forschungsdaten der Rentenversicherung 
werden grundsätzlich auf Projektbasis zur 
Verfügung gestellt. Dabei wird geprüft, ob 
die Projekte inhaltlich in den Bereich der 

31	Ein Beispiel hierfür ist Forschung mit Geburtstagen und Sterbe-
daten, zum Beispiel um die Sterblichkeit an bestimmten Tagen 
mit besonderen Wetterbedingungen zu erforschen. 

32	Persönliche Identifikatoren werden im FDZ-RV grundsätzlich 
nicht gehalten.

33	Vgl. hierzu Schwartmann et al. (2024), Artikel 5 Rn. 53.
34	Vgl. hierzu Desai et al. (2016).
35	Vgl. hierzu Schiller et al. (2017).
36	Kommission zur Verbesserung der informationellen Infrastruktur 

zwischen Wissenschaft und Statistik (2001), S. 266 ff.
37	Ebd., S. 266.
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Alterssicherungsforschung fallen und ob die 
beantragten Daten für die Beantwortung der 
Forschungsfragen notwendig und geeignet 
sind (Safe Projects). Je nach notwendiger 
Detailtiefe der Daten zur Beantwortung der 
Forschungsfrage gibt es zudem verschiede-
ne weitere Nutzungsvoraussetzungen. Sollen 
Scientific Use Files genutzt werden, ist eine 
weitere Bedingung für die Antragsberechti-
gung, dass die Projektleitung eine promo-
vierte Person ist, die zudem an einer wissen-
schaftlichen Einrichtung angestellt ist. Somit 
wird sichergestellt, dass die Datennutzenden 
den Prinzipien der guten wissenschaftlichen 
Praxis folgen. Der für die Nutzung von Scien-
tific Use Files verpflichtend abzuschließende 
Datennutzungsvertrag enthält zudem eine 
Geheimhaltungsverpflichtung, die von allen 
Datennutzenden unterzeichnet werden muss 
(„Safe People“). Zusätzlich enthält der Ver-
trag einige technische und organisatorische 
Voraussetzungen, zu deren Einhaltung sich 
die Datennutzenden verpflichten. Dies gilt 
insbesondere bei der Nutzung von Off-Site-
Versionen von Scientific Use Files, die den 
Nutzenden zum Download zur Verfügung 
gestellt werden und auf den Rechnern der 
jeweiligen wissenschaftlichen Einrichtung 
genutzt werden können („Safe Settings“).

4.2	 Datenseitige Maßnahmen

Allgemein lassen sich vier Anonymisierungs-
techniken unterscheiden, die wiederum in 
Kombination angewandt werden: Pseudony-
misierung (Entfernen direkter Identifikatoren), 
Informationsreduktion (Merkmalsauswahl 
und -vergröberung), Stichprobenziehung 
und Verhindern von Matching. Im Folgenden 
wird erläutert, wie diese Techniken bei der 
Konzeption und Bereitstellung von Off-Site 
Scientific Use Files im FDZ-RV angewandt 
werden.38 Bei der Bereitstellung von On-Site-
Versionen von Scientific Use Files und bei 
Campus Use Files werden die gleichen Maß-
nahmen angewandt – jedoch in Kombination 
mit technischen und organisatorischen Maß-
nahmen in abgewandelter Form. Details 

hierzu werden in den Abschnitten 4.2.5 und 
4.2.6 erläutert.

4.2.1	 Pseudonymisierung

Wie in Abschnitt 2 dargelegt, sind die den 
Forschungsdaten des FDZ-RV zugrunde-
liegenden Daten des statistischen Berichts-
wesens bereits von allen Identifikatoren ge-
trennt, die eine unmittelbare Zuordnung zu 
den Versicherten, Rehabilitanden und Ren-
tenbeziehenden der Deutschen Rentenver-
sicherung ermöglichen würden. Im FDZ-RV 
liegen zu keinem Zeitpunkt der Datenver-
arbeitung Daten aus den Verfahren der Ren-
tenversicherung mit direkten Identifikatoren 
(wie Name oder Sozialversicherungsnum-
mer) vor. Wenn solche Identifikatoren vorlie-
gen, dann resultieren sie aus Befragungen, 
in denen die Angaben zur Person freiwillig 
übermittelt wurden und werden getrennt 
von den Informationen aus den Forschungs-
daten gehalten.39

4.2.2	 Informationsreduktion

Eine Re-Identifikation durch die gezielte 
Suche von bekannten Personen wird durch 
eine Informationsreduktion verhindert. Hier-
bei werden verschiedene nachvollziehbare 
und dokumentierte Einzelmaßnahmen an-
gewandt. 
Zunächst wird sowohl in Scientific Use Files 
als auch in Campus Use Files nur eine Aus-
wahl der verfügbaren Merkmale bereitge-
stellt. Diese Vergröberung, etwa durch das 
Entfernen der Monatsangabe für den Zeit-
punkt der Geburt, sorgt für eine größere 
Zahl von Treffern bei der gezielten Suche 
nach Einzelpersonen, sodass die gesuchte 

38	In den Anfängen des FDZ-RV orientierte man sich an Empfeh-
lungen zur Weitergabe, die in einem gemeinsamen Forschungs-
projekt des Statistischen Bundesamtes und Zentrums für Um-
fragen, Methoden und Analysen (ZUMA) Mannheim für den 
Mikrozensus entwickelt wurden: Köhler (1999); Müller et al. 
(1991); Wirth (1992); Stegmann et al. (2005).

39	Ein Beispiel für ein solches Projekt wird in Abschnitt 5.3 be-
schrieben.
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Einzelperson eben nicht eindeutig identi-
fiziert werden kann. Bei Off-Site Scientific 
Use Files erfolgt diese Auswahl mit dem 
Ziel, einerseits für eine breite Zahl an For-
schungsfragen relevante Informationen zur 
Verfügung zu stellen und gleichzeitig die 
Informationen so weit zu reduzieren, dass 
das Re-Identifikationsrisiko minimiert ist. 
Einige Merkmale werden auch nicht weiter-
gegeben, da sie nur eine kleine Anzahl von 
Personen betreffen und kein Forschungsin-
teresse vermutet wird.40

Weiterhin werden die ausgewählten Merk-
male vergröbert, also zum Beispiel zusam-
menfasst. Dabei muss für Off-Site Scientific 
Use Files systematisch geprüft werden, ob 
das Erkennen einer Person aufgrund ihrer 
einzigartigen Merkmalskombination all-
gemein bekannter Variablen wie Geburts-
jahr, Geschlecht oder Wohnort unmöglich 
ist. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, 
ist eine sachgerechte Vergröberung/Zu-
sammenfassung vorzunehmen, bis eine 
Re-Identifizierung von Einzelpersonen in 
der Grundgesamtheit ausgeschlossen ist. 
Beispielsweise wird als unmittelbare Re-
gionalangabe in der Regel das Bundes-
land übermittelt, je nach Grundgesamtheit 
ist aber auch eine Differenzierung nach 
Raumordnungsregionen (96 Kategorien) 
möglich, oder es muss eine stärkere Ein-
schränkung in Ost und West vorgenommen 
werden. Auch Angaben zu Staatsangehö-
rigkeiten oder das Geburtsland zählen zu 
den oft bekannten Merkmalen einer Person 
und werden in Off-Site Scientific Use Files 
nur als Gruppen von Nationalitäten oder 
gar als dichotomes Merkmal „deutsch“/
„nicht deutsch“ weitergegeben. Weiterhin 
werden Angaben zu Entgeltpunkten und 
Geldbeträgen aus Zahlungen nur in gerun-
deter Form weitergegeben. Zusätzlich wird 
hier durch Zusammenfassung der Werte im 
obersten Prozent der Verteilung eine Be-
grenzung vorgenommen. Jahresangaben 
von Geburtsdaten werden an den Rändern 
der Verteilung gruppiert, um untypisch jun-
ge oder alte Personen der Grundgesamt-
heiten Erwerbstätige oder Rentnerinnen 

und Rentner zu anonymisieren. So werden 
im Rentenzugang die Personen mit erster 
Rentenzahlung bis zum Alter 29 und ab 
dem Alter 80 jeweils zusammengefasst. 
Diese Anonymisierung betrifft besonders 
junge Erwerbsgeminderte und besonders 
spät zugehende Altersrentnerinnen und 
-rentner. Die Geburtsmonate werden in der 
Regel bei Off-Site Scientific Use Files gar 
nicht weitergegeben.41 Diese Altersgren-
zen werden über viele Jahre konstant ge-
lassen. Anders wird im Scientific Use File 
„Aktiv Versicherte“ verfahren. Hier werden 
für das Berichtsjahr 2022 die Geburtsjahre 
bis 1952 zusammengefasst sowie die 2007 
und später Geborenen. Damit sind Perso-
nen verstärkt anonymisiert, die besonders 
lange Zeiträume nach der Regelaltersgren-
ze noch erwerbstätig sind und besonders 
junge, welche bereits vor oder direkt nach 
Ende der Schulplicht erwerbstätig sind. 
Diese Angaben zu den Geburtsjahrgängen 
werden gleitend bei der Aktualisierung der 
Datenprodukte angepasst.

4.2.3	 Stichprobenziehung

Die Ziehung einer Zufallsstichprobe ist ein 
besonders effektiver Schutzmechanismus. 
Rückschlüsse auf die Daten einzelner Perso-
nen zu ziehen wird verhindert, da die Kennt-
nis darüber entzogen wird, ob der gesuchte 
Merkmalsträger in der Stichprobe enthalten 
ist oder nicht. Für Off-Site-Versionen von 
Scientific Use Files und Campus Use Files 
werden grundsätzlich nur Stichproben wei-
tergegeben. On-Site werden auch Vollerhe-
bungen bereitgestellt, dann aber mit deutlich 
reduziertem Merkmalskranz.

40	Ein Beispiel für solche Merkmale sind spezielle Berufsgruppen 
aus bestimmten Herkunftsregionen, welche nach dem „Fremd-
rentenrecht“ (FRG) eine Anerkennung ihrer Versicherungszeiten 
aus dem Ausland in der Deutschen Rentenversicherung erhiel-
ten. Diese Untergruppen sind teilweise sehr klein, und die Ver-
sicherungszeiten im Ausland sind selten Gegenstand der For-
schung. 

41	Eine Ausnahme ist die Zeitreihe Rentenwegfall 2001–2022. De-
tails hierzu werden in Abschnitt 5.2 erläutert.
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4.2.4	 Verhindern von Matching

Wie in Abschnitt 2.4 beschrieben gilt es dar-
über hinaus zu verhindern, dass die Kombi-
nation von zwei Datensätzen die Re-Identifi-
zierung von betroffenen Personen ermöglicht. 
Neben der zuvor beschriebenen Vergröberung 
von Informationen (beispielsweise des Ge-
burtsdatums) ist eine weitere Methode hierzu, 
die systemfreie Anordnung der Beobachtun-
gen im zu übermittelnden Datenbestand und 
die Vergabe von Identifikationsnummern, die 
über Berichtsjahre oder Datenbestände hin-
weg nicht die gleiche Person identifizieren. 
Dieses Verfahren wird für alle Off-Site Scien-
tific Use Files angewandt, sodass Forschen-
de verschiedene Datenprodukte des FDZ-RV 
nicht miteinander verknüpfen können.
Für die Beantwortung einiger Forschungsfra-
gen ist das Zusammenführen verschiedener 
Datenquellen jedoch unerlässlich. Dies kann 
Daten innerhalb einer datenhaltenden Stelle, 
aber auch zwischen verschiedenen datenhal-
tenden Stellen bedeuten. Für letzteres fehlt 
oftmals die rechtliche Grundlage oder die Ge-
nehmigungsverfahren sind sehr aufwendig. 
Um Projekte auf Basis der bestehenden oder 
künftiger rechtlicher Grundlagen durchführen 
zu können, müssen Forschungsdatenzentren 
rechtlich und technisch in die Lage versetzt 
werden, einen Identifikator vorzuhalten, der 
solche Verknüpfungen ermöglicht. Die ver-
knüpften Daten werden aus Datenschutz-
gründen in der Regel aber die Server der 
datenhaltenden Stellen nicht verlassen dürfen 
und damit nur On-Site, sprich am Gastwis-
senschafts-Arbeitsplatz oder im kontrollierten 
Fernrechnen, nutzbar sein.

4.2.5	 Besonderheiten bei der 
Bereitstellung von On-Site-
Versionen von Scientific Use Files

Für On-Site-Versionen der Scientific Use 
Files werden die beschriebenen Techniken 
ebenfalls angewendet, jedoch können we-
gen der zusätzlichen technischen Schutzme-
chanismen die Anzahl der Merkmale, deren 

Detailtiefe oder die Stichprobe größer sein. 
Die am Gastwissenschafts-Arbeitsplatz oder 
im kontrollierten Fernrechnen bereitgestell-
ten Daten werden eng mit den Forschenden 
abgestimmt. Auch hier gilt der Grundsatz 
der Datenminimierung. Für die Forschungs-
frage wichtige Untersuchungsmerkmale 
werden möglichst differenziert weitergege-
ben; im Gegenzug wird der weitergegebene 
Merkmalskatalog im Vergleich zum Off-Site 
Scientific Use File eingegrenzt und die we-
niger wichtigen Variablen werden deutlich 
vergröbert. 
Da bei der Nutzung am Gastwissenschafts-
Arbeitsplatz und im kontrollierten Fernrech-
nen durch organisatorische (Abschnitt 4.1) 
und technische Maßnahmen (Abschnitt 4.3) 
überprüft wird, welche zusätzlichen Informa-
tionen den Daten zugespielt werden42 und 
welche Informationen das IT-System der 
Deutschen Rentenversicherung Bund verlas-
sen, können On-Site-Versionen der Daten – 
wenn das Forschungsprojekt dies erfordert – 
als Vollerhebung und in pseudonymisierter 
Form zur Verfügung gestellt werden. Somit 
können On-Site-Informationen aus verschie-
denen internen Datenquellen und Berichts-
jahren miteinander verknüpft werden. Ab-
schnitt 5.2 zeigt die Unterschiede zwischen 
einer Off-Site- und On-Site-Version eines 
Scientific Use Files am Beispiel des Daten-
produkts „Zeitreihe Versichertenrentenweg-
fall wegen Todes 2001–2022“.

4.2.6	 Besonderheiten bei der Bereit
stellung von Campus Use Files

Anders als bei den Scientific Use Files, die 
dem eingeschränkten Kreis der Wissen-
schaft und Forschung zur Verfügung ge-
stellt werden, sollen die Campus Use Files 
für die universitäre Lehre zur Verfügung ge-
stellt werden. Hier gilt nicht mehr das Wis-
senschaftsprivileg der Anonymisierung, die 

42	In der Regel handelt es sich hierbei um aggregierte Daten wie 
beispielsweise Arbeitslosenquoten auf Ebene der Landkreise 
oder Belastungsskalen auf Ebene von Berufen.
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Daten müssen vollständig anonym sein. Zur 
Erreichung dieser sehr starken Anonymisie-
rung werden für Campus Use Files weiter-
gehende Prüfkriterien festgelegt:

1.	 Es wird ein sehr reduzierter Merkmals-
kranz angeboten, der keinerlei wissen-
schaftliche Ansprüche erfüllt.

2.	 Die Stichprobengröße ist in der Regel 
noch kleiner als bei Off-Site Scientific Use 
Files.

3.	 Jede Ausprägung eines kategorisierten 
Merkmals soll im Campus Use File min-
destens fünffach besetzt sein. Dies gilt 
ebenso bei ganzzahlig gerundeten Ent-
geltpunktmerkmalen. Bei quasi-stetigen 
Monatsvariablen müssen die zusammen-
gefassten Kategorien an den Rändern der 
Verteilung diese Voraussetzung erfüllen.

4.	 Kombinationen sensibler soziodemo-
grafischer Merkmale und solche, über 
die sehr einfach Zusatzinformationen zu 
erhalten sind (zum Beispiel Geschlecht 
+ deutsch/ausländisch + Familienstand 
+ Altersgruppe + Anzahl der Kinder), die 
im anonymisierten Datenbestand Einzel-
fälle bilden, sollen mindestens dreimal im 
Originaldatensatz besetzt sein.

5.	 Sensible Merkmale werden grundsätzlich 
klassifiziert (zum Beispiel Einkommen) 
oder entfernt (zum Beispiel Detailmerk-
male zum Reha-Geschehen).

4.3	 Technische Maßnahmen 

Wie zuvor beschrieben ist aus Datenschutz-
gründen eine hohe Detailtiefe in Off-Site 
Scientific Use Files nicht möglich, da die-
se für eine möglichst breite Anzahl an For-
schungsprojekten geeignet sein sollen und 
somit einen möglichst umfassenden Merk-
malskatalog beinhalten müssen. Das hat 
zur Folge, dass es zu einer deutlichen Re-
duzierung der Tiefe der Merkmalsausprä-
gungen kommen muss. Für manche For-
schungsfragen reichen die Detailtiefe oder 
der Merkmalskatalog der standardisierten 
Off-Site-Versionen von Scientific Use Files 

nicht aus.43 Zudem kann es sein, dass für 
Forschungsprojekte Daten aus verschiede-
nen Berichtsjahren oder internen Datenquel-
len miteinander verknüpft werden sollen.
Ergibt sich aus einem Forschungsvorhaben 
ein Bedarf an Daten, die in Umfang und/
oder Detailtiefe über einen standardisierten 
Off-Site Scientific Use File hinausgehen, ist 
die Nutzung der Daten via Remote Access 
möglich.44 Dies bedeutet, dass die Daten auf 
den sicheren Servern der Deutschen Ren-
tenversicherung verbleiben und entweder 
im kontrollierten Fernrechnen (Remote Exe-
cution) oder am Gastwissenschafts-Arbeits-
platz (Remote Desktop) zugänglich gemacht 
werden (Safe Settings).
Die Auswertungen werden bei beiden Varian-
ten auf den Servern der Deutschen Renten-
versicherung durchgeführt. Die Forschenden 
erhalten lediglich Zugriff auf einen Ordner, in 
dem für ihre Forschungsfrage zugeschnitte-
ne On-Site-Versionen der Scientific Use Files 
abgelegt sind (Safe Settings). Dort können sie 
ebenfalls ihre Forschungsergebnisse abspei-
chern. Diese werden nach einer Datenschutz-
prüfung an die Forschenden gesendet (Safe 
Output). Das FDZ-RV bietet mit Stand 2025 
sechs Gastwissenschafts-Arbeitsplätze in 
Berlin und einen Arbeitsplatz in Würzburg an. 
Durch vertragliche Vereinbarungen konnte an 
drei weiteren Orten ein Zugang zu Daten des 
FDZ-RV in den Räumen der dort angesiedelten 
Forschungsdatenzentren gesichert werden. 
Die Orte sind Mannheim, Köln und München.

5.	 Anwendungsbeispiele

5.1	 Scientific Use File „Zeitreihe Ver
sichertenrentenzugang – Erwerbs-
minderung und Diagnosen“ 45

Der Scientific Use File „Zeitreihe Versi-
chertenrentenzugang – Erwerbsminderung 
und Diagnosen“ enthält gemäß den in 

43	Vgl. hierzu Himmelreicher (2004).
44	Für eine ausführliche Definition verschiedener Remote Access 

Möglichkeiten siehe Ellert (2025) in dieser Ausgabe.
45	Vgl. hierzu Werhan (2023). 
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Abschnitt 4.2 beschriebenen Methoden kei-
ne direkten Identifikatoren und ist systemfrei 
sortiert. Er enthält eine 20-Prozent-Zufalls-
stichprobe der Erwerbsminderungszugänge 
im jeweiligen Berichtsjahr. Somit kann selbst 
bei anscheinender Re-Identifikation einer 
Person nie davon ausgegangen werden, 
dass es sich tatsächlich um diese handelt, 
da das Vorhandensein statistischer Zwillinge 
in der Grundgesamtheit nicht ausgeschlos-
sen ist.
Die Regionalangabe mit der tiefsten Merk-
malsausprägung sind die Raumordnungs-
regionen des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumordnung (BBSR)46. Diese 
96 Regionen sind eine in der Forschung 
gängige Einheit und dienen der funktiona-
len Gliederung Deutschlands zum Zweck 
der Raumordnung. Damit bieten sie einen 
höheren Detailgrad als das Bundesland und 
gewährleisten gleichzeitig die Einhaltung der 
Vorgaben über die Mindestanzahl von Fällen.
Die Variable zur Staatsangehörigkeit wur-
de dichotomisiert und gibt lediglich Aus-
kunft darüber, ob eine Person die deutsche 
Staatsbürgerschaft oder eine andere Staats-
bürgerschaft besitzt.
Angaben zu Entgeltpunkten sind gemäß des 
Anonymisierungskonzepts ganzzahlig ge-
rundet und am oberen Rand der Verteilung 
durch Zusammenfassung begrenzt. Außer-
dem sind Geldwerte ebenfalls ganzzahlig 
gerundet, und als oberster Wert wird der 
Mittelwert des obersten Prozent im jeweili-
gen Berichtsjahr angegeben (arithmetisches 
Mittel der Werte im 99. Perzentil).

5.2	 Scientific Use File „Zeitreihe 
Versichertenrentenwegfall 
wegen Todes“47

Da ein großes Interesse der Mortalitätsfor-
schung darin besteht zu analysieren, wie 
lange Personen welche Art von Rente in wel-
cher Höhe bezogen und ob Personen zum 
Regelrentenalter in die Rente eingetreten 
sind oder nicht, wurden für diesen Datensatz 
– abweichend von den Off-Site Scientific 

Use Files „Versichertenrentenzugang“ und 
„Versichertenrentenbestand“ – auch der Ge-
burts- und Sterbemonat der Versicherten 
aufgenommen. Da das Geburts- und das 
Todesdatum zumeist öffentlich verfügbare 
Daten sind, wurde ein zweistufiges Anony-
misierungskonzept erstellt: 

1.	 Eine Off-Site-Version des Scientific Use 
Files, die Forschenden nach Vertrags-
unterzeichnung zur Nutzung am instituts-
eigenen Rechner zur Verfügung gestellt 
wird und ein hohes Maß an Anonymisie-
rung voraussetzt.

2.	 Eine standardisierte On-Site-Version des 
Scientific Use Files, die mehr Detailtiefe 
bietet, jedoch nur in kontrollierter Um-
gebung (Gastwissenschafts-Arbeitsplatz 
oder Remote Execution) und mit kontrol-
lierter Ergebnisfreigabe zugänglich ist.

Aufgrund der schwachen Besetzung von 
ausländischen Rentenbeziehenden in ost-
deutschen Bundesländern konnte bei mul-
tiplen Kombinationen das in Abschnitt 4.2.2 
beschriebene Mindestfallzahl-Kriterium nicht 
eingehalten werden. Daher wurde entschie-
den, in der Off-Site-Version nur Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit auszuweisen 
und Forschungsfragen, die Migrationsas-
pekte einbeziehen wollen, auf die On-Site-
Version zu verweisen. Für die Off-Site-Ver-
sion wurde zudem eine Zufallsstichprobe 
von 20 Prozent gezogen. Auch die Merk-
malsauswahl und Detailtiefe wurden je nach 
On-Site- beziehungsweise Off-Site-Version 
angepasst. Als Regionalmerkmal wird bei-
spielsweise in der Off-Site-Version eine Va-
riable mit lediglich vier Ausprägungen „Nord 
(SH, NI, HB, HH)“, „Ost (MV, BB, BE, SN, ST, 
TH)“, „Süd (BY, BW)“ und „West (NW, HE, 
RP, SL)“ sowie eine Variable zur Stadt-Land-
Unterscheidung (4 Kategorien) ausgewiesen. 

46	https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeob-
achtung/Raumabgrenzungen/deutschland/regionen/Raumord-
nungsregionen/raumordnungsregionen.html (aufgerufen am 
06.10.2025).

47	Vgl. hierzu Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung 
(FDZ-RV) (2024b).

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/regionen/Raumordnungsregionen/raumordnungsregionen.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/regionen/Raumordnungsregionen/raumordnungsregionen.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/regionen/Raumordnungsregionen/raumordnungsregionen.html
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In der Off-Site-Version wird somit eine Re-
Identifikation anhand des Wohnortes ver-
hindert. Da für die Mortalitätsforschung re-
gionale Besonderheiten relevant sind, wären 
detailliertere Merkmale wie das Bundesland 
oder sogar Raumordnungsregionen (96 Ka-
tegorien) erforderlich. Da diese in Kombi-
nation mit den weiteren Merkmalen des 
Datensatzes aber die in Abschnitt 4.2.2 be-
schriebenen Fallzahlkriterien nicht erfüllen, 
werden sie lediglich in der On-Site-Version 
zur Verfügung gestellt. Hier verhindern die 
zusätzlichen organisatorischen und tech-
nischen Maßnahmen eine Re-Identifikation 
von Einzelpersonen.

5.3	 Scientific Use File „SHARE-RV“

Bei dem Scientific Use File SHARE-RV 
(SHARE-ERIC 2024) handelt es sich um 
das Produkt eines von drei sogenannten 
Record-Linkage-Projekten des FDZ-RV.48 
Als Record-Linkage wird die Verknüpfung 
zweier Datensätze anhand eines eindeuti-
gen Indikators, der in beiden Datensätzen 
enthalten ist, bezeichnet. Im Beispielsfall 
SHARE-RV werden Befragungsdaten des 
Survey of Health, Ageing and Retirement in 
Europe (SHARE) mit Daten des FDZ-RV ver-
knüpfbar gemacht. Hierzu werden deutsche 
Staatsbürgerinnen und -bürger und ihre 
Partnerinnen und Partner, die freiwillig an 
den SHARE-Befragungen teilnehmen, wäh-
rend des Interviews um Zustimmung gebe-
ten, ergänzende Daten aus der Rentenver-
sicherung in die Auswertung einbeziehen zu 
dürfen. Die Befragten können sich freiwillig 
für oder gegen diese Ergänzung entschei-
den. Im Einwilligungsfall senden die Befrag-
ten die unterschriebene Einwilligung sowie 
Daten zur Ermittlung ihrer Sozialversiche-
rungsnummer an das Forschungsdatenzen-
trum. In mehreren Schritten, die jeweils von 
verschiedenen Stellen in der Rentenver-
sicherung ausgeführt werden, werden die 
für das SHARE-Projekt benötigten Daten 
pseudonymisiert (SHARE-ID zu SHARE-
Projekt-ID). Durch frühzeitiges Löschen 

der Zuordnung von Versicherungsnummer 
zu SHARE-Projekt-ID bei den Stellen in 
der Rentenversicherung wird eine einfache 
Identifizierung über die Versicherungsnum-
mer unmöglich gemacht.
Auch bei der Aufbereitung der Daten werden 
die in Abschnitt 4.2 beschriebenen Metho-
den angewandt; mit dem Ergebnis, dass es 
sich bei den zur Verknüpfung bereitgestell-
ten Daten in Form der Scientific Use Files um 
anonymisierte Daten handelt, die unter den 
vertraglich festgelegten Voraussetzungen an 
wissenschaftlich Forschende versandt wer-
den können. 
Die Kooperationen zwischen wissenschaft-
lichen Datenproduzenten, welche Befragun-
gen durchführen, mit dem FDZ-RV und wei-
teren Anbietern prozessproduzierter Daten 
nehmen stetig zu.49

6.	 Zusammenfassung und Ausblick

Forschungsdatenzentren sind eine bedeu-
tende Weiterentwicklung der informellen In-
frastruktur für die Sozialwissenschaften. Die 
Veröffentlichung von anonymen Mikrodaten 
aus Verwaltungsprozessen, also Daten, bei 
denen eine Person als Einheit über ver-
schiedene Merkmale hinweg beobachtbar 
ist, ist inzwischen die zentrale Grundlage 
vieler empirischer sozialwissenschaftlicher 
Forschungsprojekte. Diese Daten aus Ver-
waltungsprozessen, aufbereitet als Off-Site 
Scientific Use Files oder schwächer anony-
misierte Daten für Gastwissenschaftlerinnen 
und Gastwissenschaftler, erfordern die krea-
tive und konsequente Anwendung daten-
schutzrechtlicher Anonymisierungskon-
zepte. Das Ziel ist die Ermöglichung eines 
Forschungsergebnisses, das die Strukturen 

48	In weiteren Projekten werden die Daten des FDZ-RV mit Befra-
gungsdaten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) und mit 
Prozessdaten des Forschungsdatenzentrums der Bundesagen-
tur für Arbeit im Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 
(IAB) verknüpft.

49	Vgl. hierzu Börsch-Supan et al. (2020); Lüthen et al. (2022),; 
Mika und Czaplicki (2010); Schmitz et al. (2019); SHARE-ERIC 
(2024).
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der Realität richtig wiedergibt, dabei jedoch 
keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen 
zulässt. Dies bringt auch umfangreiche 
Datenprüfungen mit sich, die eine gute Qua-
lität der Daten sicherstellen und die Anony-
misierungskonzepte regelmäßig prüfen. Das 
Ergebnis sind standardisierte Datenprodukte 
des Forschungsdatenzentrums, zu denen in 
einem schnellen Verfahren Zugang gegeben 
wird. Hierdurch wird auch die Verwaltung 
entlastet, weil umfangreiche Anträge auf 
Nutzung von Sozialdaten gemäß § 75 SGB X 
vermieden werden. Dieses Angebot vorkon-
figurierter Daten stößt auf große Nachfrage 
bei den Forschenden, denen verlässliche 
und schnelle Datenzugänge wichtiger sind 
als eine Detailtiefe, welche die Prozesse der 
Verwaltung vollständig abbildet.
Forschungsdatenzentren sind inzwischen 
aus der empirischen Sozialforschung nicht 
mehr wegzudenken. In einer nächsten Aus-
baustufe sollen weitere Datenquellen er-
schlossen, vor allem aber die vorhandenen 
Daten verknüpft werden. Für diese nächste 
Ausbaustufe der deutschen Dateninfrastruk-
tur müssen einige Gesetzesgrundlagen ge-
ändert werden, denn der Umgang mit den 
prozessproduzierten Forschungsdaten ist in 
speziellen Gesetzen wie dem Steuerstatis-
tikgesetz, dem Gesundheitsdatennutzungs-
gesetz sowie verschiedenen Untergesetzen 
des Sozialgesetzbuches geregelt. Während 
die Zusammenarbeit der Forschungsdaten-
zentren in den letzten zwanzig Jahren in 
konstruktiver Kooperation funktioniert hat, 
weshalb viele einzelne Projekte umgesetzt 
werden konnten, müssen für eine gelungene 
Reform der Gesetzesgrundlagen die zustän-
digen Ministerien zusammenarbeiten.
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